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Erste Anordnung des Bundespräsidenten
über die Dienstgradbezeidinungen, die Ernennung und Entlassung
sowie die Uniform der freiwilligen Soldaten.
Vom 23. Juli 1955.
Auf Grund des § 2 des Gesetzes über die vorläufige Rechtsstellung der Freiwilligen in den Streitkräften vom 23. Juli 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 449) in Verbindung mit § 76 und § 81 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes ordne ich an:
ARTIKEL 1
Ich setze für die freiwilligen Soldaten folgende Dienstgradbezeichnungen fest:
I.  Offiziere:
1.   Generalleutnant, Vizeadmiral;
2.   Generalmajor, Konteradmiral;
3.   Brigadegeneral, Flottillenadmiral;
4.   Oberst, Kapitän zur See;
5.   Oberstleutnant, Fregattenkapitän;
6.   Major, Korvettenkapitän;
7.   Hauptmann, Kapitänleutnant;
8.   Oberleutnant, Oberleutnant zur See;
9.  Leutnant, Leutnant zur See.
II.  Unteroffiziere:
1.   Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann;
2.   Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann;
3.   Oberfeldwebel, Oberbootsmann;
4.   Feldwebel, Bootsmann;
5.   Stabsunteroffizier, Obermaat;
6.  Unteroffizier, Maat.
III.  Mannschaften:
1.   Hauptgefreiter;
2.   Obergefreiter;
3.   Gefreiter;
4.   Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger, Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, Sanitätssoldat, Flieger, Matrose.
ARTIKEL 2
(1) Ich übertrage die Ausübung des Rechts zur Ernennung und Entlassung der freiwilligen Soldaten vom Dienstgrade eines Hauptmanns  (Kapitänleut-
nants) und von niedrigeren Dienstgraden dem Bundesminister für Verteidigung.
(2) Für besondere Fälle behalte ich mir die Ernennung und Entlassung der in Absatz 1 genannten freiwilligen Soldaten vor.
ARTIKEL 3
(1) Ich bestimme für die Uniform der freiwilligen Soldaten:
I.   Anzugsarten:
1.   Der Dienstanzug beim Heer, bei der Luftwaffe und bei den Land-Marineteilen ist schiefergrau, er besteht aus einer zweireihigen kurzen Dienstbluse und einer langen Hose. Bei der Marine – außer den Land-Marineteilen – besteht er aus dunkelblauem Bordhemd mit Exerzierkragen, schwarzseidenem Tuch und langer Hose; Offiziere und Unteroffiziere vom Obermaat an aufwärts tragen ein Bordjackett aus dunkelblauem Tuch.
2.   Der Arbeitsanzug beim Heer und bei der Luftwaffe ist olivfarben, bei der Marine blau.
3.   Der Ausgeharizug ist, soweit nicht der Dienstanzug als Ausgehanzug getragen wird, beim Heer und bei der Luftwaffe schiefergrau und besteht aus zweireihigem langen Rock und langer Hose. Bei der Marine ist er dunkelblau und entspricht im Schnitt ihrem Dienstanzug.
4.   Der Kampfanzug beim Heer ist mit Tarnaufdruck versehen.
II.   Allgemeine Abzeichen:
1.   An der Schirmmütze wird die schwarz-rötgoldene Kokarde getragen, darunter ein halbkreisförmiges Eichenlaub in Altgold oder Gold; es enthält beim Heer zwei gekreuzte Säbel, bei der Luftwaffe eine Schwinge und bei der Marine einen Anker.
2.  An der Feldmütze und an der Schiffchenmütze fällt das Eichenlaub weg; an der Bordmütze der Marine wird unter der Kokarde auf schwarzseidenem Mützenband der Name des Kommandos in Goldschrift getragen.
3.  Die Soldaten der Luftwaffe tragen einen dunkelblauen Ärmelstreifen mit silberner Umrahmung und silbernen Schwingen auf beiden Unterarmen.
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III.   Dienstgradabzeichen: 1. Heer und Luftwaffe:
a)  Soldat
keine Dienstgradabzeichen;
b)  Gefreiter
je ein altgoldener Streifen auf den Oberarmen;
c)  Obergefreiler
je zwei altgoldene Streifen auf den Oberarmen;
d)  Hauptgefreiter
je drei altgoldene Streifen auf den Oberarmen;
e)  Unteroffizier
Kragenumrandung mit altgoldener Paspel, je einen altgoldenen Winkel mit der Spitze nach oben auf den Oberarm en ;
f)  Stabsunteroffizier
–  wie Unteroffizier -– jedoch je zwei altgoldene Winkel mit der Spitze nach oben auf den Oberarmen;
g)  Feldwebel
–    Kragenumrandung wie Unteroffizier – je einen altgoldenen Winkel auf den Schulterklappen;
h) Oberfeldwebel
¦– wie Feldwebel – jedoch je zwei altgoldene Winkel auf den Schulterklappen;
i) Stabsfeldwebel
–   wie   Feldwebel  –  jedoch   je   drei ¦  altgoldene   Winkel   auf  den  Schulterklappen;
k) Oberstabsfeldwebel
–  wie Feldwebel – jedoch je vier altgoldene Winkel auf den Schulterklappen;
1) Leutnant
je einen altgoldenen viereckigen Stern auf den mit Silberpaspel umrandeten Schulterklappen, Silberpaspel an Mütze und Kragenrand;
m) Oberleutnant
–  wie Leutnant – jedoch mit je zwei Sternen;
n) Hauptmann
–  wie Leutnant – jedoch mit je drei Sternen;
o) Major
je ein gradlinig angeordnetes, quergestelltes Eichenlaub und je ein altgoldener viereckiger Stern auf den mit Paspel umrahmten Schulterklappen, Silberpaspel an Mütze und Kragenrand;
p) Oberstleutnant
–   wie Major – jedoch mit je zwei Sternen;
q) Oberst
–   wie Major – jedoch mit je drei Sternen;
r) Brigadegeneral
Goldpaspel an der Mütze, doppelte Eichenlaubstickerei auf dem Mützenschirm, goldenes Eichenlaub auf roten Kragenspiegeln, mit Goldpaspel umrandeter Kragen, je ein halbkreisförmiger Eichenkranz und je ein viereckiger Stern in Gold auf den mit Goldpaspel umrahmten Schulterklappen;
s) Generalmajor
–   wie Brigadegeneral – jedoch mit zwei Sternen;
t) Generalleutnant
–   wie Brigadegeneral – jedoch mit drei Sternen;
2. Marine:
a)  Matrose
keine Dienstgradabzeichen;
b)  Gefreiter
je ein goldener Streifen auf den Oberarmen;
c)  Obergefreiter
je zwei goldene Streifen auf den Oberarmen;
d)  Hauptgefreiter
je drei goldene Streifen auf den Oberarmen;
e)  Maat
je einen goldenen Winkel mit der Spitze nach oben auf den Oberarmen;
f)  Obermaat
je zwei goldene Winkel mit der Spitze nach oben auf den Oberarmen;
g)  Bootsmann
je einen goldenen Winkel auf den Unterarmen;
h) Oberbootsmann
je zwei goldene Winkel auf den Unterarmen;                                     *
i) Stabsbootsmann
je drei goldene Winkel auf den Unterarmen;
k) Oberstabsbootsmann
je vier goldene Winkel auf den Unterarmen;


